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102.
Anordnung vom 21. Dezember 1977 

fiber die Regelung des Verkehrs 
auf Binnengewässern

— Binnengewässer-Verkehrsordnung 
(BGVO) - 

(GBl. Sdr. Nr. 951)
— Auszug —

e 29
Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den 
Bestimmungen dieser Anordnung oder den 
zu ihrer Ausführung im Einzelfall münd
lich, schriftlich oder durch Zeichen erhobe
nen Forderungen zuwiderhandelt, kann mit 
Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
300 M belegt werden.

(2) Wer eine im Abs. 1 genannte Zuwi
derhandlung

a) begeht und wegen einer solchen 
Handlung innerhalb der letzten 2 Jahre 
bereits mit einer Ordnungsstrafmaßnahme 
belegt oder strafrechtlich zur Verantwor
tung gezogen wurde,

b) in rücksichtsloser Weise begeht,
c) begeht und dadurch schuldhaft Per

sonen- oder Sachschaden verursacht, ohne 
daß strafrechtliche Verantwortung eintritt, 
kann mit Ordnungsstrafe bis zu 500 M be
legt werden.

(3) Wer
a) trotz verminderter Fahrtüchtigkeit 

infolge von Alkoholeinwirkung ein Fahr
zeug führt, obwohl er in den vergangenen
2 Jahren aus dem gleichen Grund bereits 
mit einer Ordnungsstrafmaßnahme belegt 
oder strafrechtlich zur Verantwortung ge
zogen wurde,

b) ein Fahrzeug führt, obwohl seine 
Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigt ist, 
ohne daß strafrechtliche Verantwortung 
vorliegt,
kann mit Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M be
legt werden.

(4) Bei besonders groben Zuwiderhand
lungen kann zusätzlich zu anderen Ord
nungsstrafmaßnahmen oder selbständig der 
Entzug des Befähigungszeugnisses bis zu
3 Jahren ausgesprochen werden. In diesen 
Fällen können die ermächtigten Mitarbeiter 
der Räte der Kreise und der Oberflußmei- 
stereien der Wasserwirtschaftsdirektionen 
sowie die Angehörigen der Deutschen 
Volkspolizei das Befähigungszeugnis vor

läufig entziehen, wenn es die Gewährlei
stung der Sicherheit des Verkehrs erfor
dert; der vorläufige Entzug des Befähi
gungszeugnisses soll 4 Wochen nicht über
schreiten. Uber den Entzug ist das Organ 
zu informieren, das das Befähigungszeug
nis ausgestellt hat.

(5) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt

a) den Vorsitzenden der Räte der Kreise
b) den Oberflußmeistern der Wasser

wirtschaftsdirektionen
c) den Leitern der Dienststellen der 

Deutschen Volkspolizei.
(6) Bei geringfügigen Ordnungswidrig

keiten gemäß Abs. 1 sind die ermächtigten 
Mitarbeiter der Räte der Kreise und der 
Oberflußmeistereien der Wasserwirtschafts
direktionen sowie die Angehörigen der 
Deutschen Volkspolizei befugt, eine Ver
warnung mit Ordnungsgeld von 1, 3, 5 oder 
10 M auszusprechen.

(7) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungs Widrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).

103.
Beschluß vom 16. Dezember 1977 
des Staatsrates, des Ministerrates 

und des Nationalen Verteidigungsrates 
zur Durchführung des Gesetzes über die 

Stiftung und Verleihung 
staatlicher Auszeichnungen 

(GBl. I Nr. 37 S. 421)
— Auszug —

8 14

(1) Die Höhe der Ordnungsstrafe gemäß 
§ 10 des Gesetzes beträgt 10 bis 300 M.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt dem Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Rates des Kreises für 
Inneres.


